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Betreff: Regierungsvorlagen 48 und 49 dB, ÖLAG.Gesetz, BG über Änderung des PSK-G ua. 
Begutachtung, Stellungnahme 

Bezugnebmend auf das do. Schreiben vom 17. März 2000, Zl. 1348010060/1·L1.3.12000 

erlaubt sich das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit nach Durchführung eines 

Begutachrungsverfahrens folgende Stellungnahme abzugebm: 

Im Hinblick auf die Bundesministeriengesetz·Novelle 2000, BGBl. I Nr. 1612000. ist in der 

Vollzugsklausel der Regierungsvorlage eines ÖIAG-GesetzC$ 2000. RV 48 dB. folgende 

Ändmmg vorzunehmen: 

§ 19lit.b hat zu lauten: 

.. b) der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit hinsichtlich des Artikels I §§ S und 11 

Abs. 3;". 

Zur Regierungsvorlage über die Änderung des Bundesgesetzes 1lber die Einbringung der 

ÖStetTeichischen Postsparkasse in eine Aktiengesellschaft. des PSK-Gesdzes 1969, des 

BWG und des BG über die Errichtung des Staatsschuldenausschusses. RV 49 dB. wird auf 

die Anfiibrung des • .Bundesministers für Wissenschaft und Verk~' in der Vollzugsklausel 

in Art U, Abschnitt IV, § 31 hingewiesen. Auch hier wäre eine entsprechende Anpassung an 

die BMG·Novelle 2000 vorzunehmen. 

Für die Riehrigkeit 
der Ausfertigung: 

Wien.. am 10. April 2000 
Für den Bundesminister: 

ALDr.JANDA 
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